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10/07 Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Text 

B e r i c h t e r  

§ 14. (1) Der Präsident weist jede anfallende Rechtssache dem nach der Geschäftsverteilung 
zuständigen Senat zu und bestellt ein Mitglied desselben zum Berichter. Für die Beratungen der 
verstärkten Senate (§ 13) ist ein zweites, nötigenfalls ein drittes Mitglied als Mitberichter zu bestellen. 

(2) Verfahrensleitende Anordnungen im Vorverfahren, verfahrensleitende Anordnungen, die nur zur 
Vorbereitung der Entscheidung dienen, sowie verfahrensleitende Anordnungen und Entscheidungen 
betreffend die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung und die Verfahrenshilfe (§ 61) trifft der 
Berichter ohne Senatsbeschluss. 

(3) Der Berichter kann sich der Mithilfe eines rechtskundigen Bediensteten bedienen. 

(4) Dem Berichter (Mitberichter) darf eine Rechtssache nur im Fall seiner Verhinderung oder dann 
abgenommen werden, wenn er wegen des Umfangs seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer 
angemessenen Frist gehindert ist. 
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